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Die BeschwerdefÃ¼hrer wenden sich mit ihrer Verfassungsbeschwerde vor dem Hintergrund des Amoklaufs eines
ehemaligen SchÃ¼lers in Winnenden gegen das...
Die BeschwerdefÃ¼hrer wenden sich mit ihrer Verfassungsbeschwerde vor dem Hintergrund des Amoklaufs eines
ehemaligen SchÃ¼lers in Winnenden gegen das Waffengesetz vom 11.Â Oktober 2002, zuletzt geÃ¤ndert durch Art.Â 1b
des Gesetzes vom 25.Â November 2012 (BGBlÂ IIÂ S.Â 1381). Sie sind die Mutter beziehungsweise Geschwister eines
Opfers der Ereignisse von Winnenden. Die BeschwerdefÃ¼hrerin zu 1. rÃ¼gt eine Verletzung ihres Grundrechts und des
Grundrechts ihrer Kinder auf Leben und kÃ¶rperliche Unversehrtheit (Art.Â 2Â Abs.Â 2Â SatzÂ 1Â GG) dadurch, dass das
Waffengesetz tÃ¶dliche Schusswaffen fÃ¼r den SchieÃŸsport erlaubt beziehungsweise deren Gebrauch nicht ausreichend
einschrÃ¤nkt. Der Gesetzgeber habe damit gegen seine Pflicht zum Schutz der Allgemeinheit vor den Gefahren des
Missbrauchs von Schusswaffen verstoÃŸen.
Lesen Sie mehr in der Original-Quelle ...

Kanzlei Thomas Höhner

http://www.kanzlei-hoehner.de Powered by Joomla! Generiert: 5 March, 2026, 11:32


